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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In seinem Evaluationsbericht zur neuen Bundesrechtspflege, den er Ende Oktober
vorlegte, zog der Bundesrat insgesamt ein positives Fazit. Der auf ein Postulat Pfisterer
(fdp, AG) zurückgehende Bericht kam zum Schluss, dass die 2007 in Kraft getretene
Reform der Bundesrechtspflege gelungen sei. Die Reform hatte unter anderem zur
Schaffung des Bundesverwaltungs- und des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliche
eidgenössische Gerichte geführt. Als Problem wurde allerdings die zunehmende und
teilweise falsche Belastung des Bundesgerichtes mit unbedeutenden Fällen geortet. Als
Massnahme schlug der Bundesrat deshalb vor, den Ausnahmekatalog zu überprüfen.
Zudem findet sich im Bericht auch ein Vorschlag für eine Art
Verfassungsgerichtsbarkeit: in einem Bestätigungsverfahren müsste das Parlament die
Verfassungsmässigkeit eines Gesetzes innerhalb einer bestimmten Frist bejahen, falls
das Bundesgericht einen Widerspruch feststellen würde. 1

BERICHT
DATUM: 30.10.2013
MARC BÜHLMANN

1) BBl, 2013, S. 9077 ff.; Medieninformation BR vom 30.10.13; NZZ, 31.10.13.
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